
Richtlinien der Gemeinde Schmelz zur Gewährung einer Zuwendung zur Entsorgung von Windeln 

a) bei Kleinkindern 

b) bei Inkontinenz 

In seiner Sitzung am 25.02.2021 hat der Notausschuss die o.a. geänderten Richtlinien beschlossen, 

die nachfolgend veröffentlicht sind. Die Richtlinien gelten ab dem 01.01.2021 für das Antragsjahr 

2020, die bisherigen Richtlinien treten außer Kraft. 

Die entsprechenden Antragsformulare sind auch auf der Internet-Seite der Gemeinde Schmelz 

hinterlegt. 

Die Auszahllung von bewilligten Zuwendungen kann frühestens nach der Genehmigung des 

Haushaltes erfolgen. 
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